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	▶ Verfahrensrecht
Anforderungen an einfache Signatur

| In der Vollstreckungspraxis reichen Anwälte oft Anträge bzw. Erklärun-
gen als elektronische Dokumente ein, bei denen am Ende nur die Bezeich-
nung „Rechtsanwalt“ steht. Diese sind so jedoch nicht wirksam (BGH 7.9.22, 
XII ZB 215/22, Abruf-Nr. 231699). Der BGH: Die einfache Signatur i. S. d.  
§ 130a Abs. 3 S. 1 Alt. 2 ZPO meint die einfache Wiedergabe des Namens am 
Ende des Textes, z. B. bestehend aus einem maschinenschriftlichen  
Namenszug unter dem Schriftsatz oder einer eingescannten Unterschrift. 
„Rechtsanwalt“ ohne Namensangabe genügt nicht. |

Die Entscheidung birgt die Gefahr von Regressansprüchen. Denn im Fall des 
BGH wurden Wiedereinsetzung und sofortige Beschwerde wegen eines 
Formfehlers verworfen.

Die einfache Signatur soll – ebenso, wie die eigene Unterschrift oder die qua-
lifizierte elektronische Signatur – ermöglichen, den Urheber der schriftli-
chen Verfahrenshandlung zu identifizieren. Sie soll auch dessen unbedingten 
Willen verdeutlichen, die volle Verantwortung für den Inhalt des Schriftsatzes 
zu übernehmen und diesen bei Gericht einzureichen. Dazu muss die  
Namenswiedergabe so entzifferbar sein, dass sie von den Empfängern des 
Dokuments ohne Sonderwissen oder Beweisaufnahme einer bestimmten Per-
son als Verantwortlichem zugeordnet werden kann. 

Fehlt es hieran, ist das Dokument nicht ordnungsgemäß eingereicht. Die ein-
fache Signatur soll nämlich sicherstellen, dass die von dem Übermittlungs-
weg beA ausgewiesene Person mit der Person identisch ist, welche mit der 
wiedergegebenen Unterschrift die inhaltliche Verantwortung für das Doku-
ment übernimmt.

merKe | Ein elektronisches Dokument muss für die Bearbeitung durch das  
Gericht geeignet sein. Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung 
die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen (§ 130a Abs. 2 ZPO). Das elektronische Dokument muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person (einfach) signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg eingereicht werden (§ 130a Abs. 3, 4 ZPO).

Ein mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehenes Dokument darf 
außer auf einem sicheren Übermittlungsweg auch an das EGVP übermittelt wer-
den (§ 4 Abs. 1 ERVV). Wird bei der Übermittlung einer Erklärung bzw. eines  
Antrags keine qualifizierte Signatur verwendet, muss der Schriftsatz zumindest 
einfach signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht sein.

Die einfache Signatur meint dabei die einfache Wiedergabe des Namens am Ende 
des Textes. Dies kann z. B. der maschinenschriftliche Namenszug unter dem 
Schriftsatz oder eine eingescannte Unterschrift sein.
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Abruf-nr. 231699

identifizierung soll 
ermöglicht werden

Bearbeitung durch 
das Gericht muss 
möglich sein

einfache Signatur 
und sicherer 
Übermittlungsweg

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

IWW-Webinare

Erbrecht
Praxisrelevante Spezialfragen und Lösungen 
an Schnittstellen zwischen Erbrecht und Nebengebieten

2 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s6705

Für eine exzellente, risikovermeidende Beratung in 
erbrechtlichen Mandaten benötigen Sie Wissen, das weit 
über die Inhalte im fünften Buch des BGB hinaus geht. 
Die Webinarreihe macht Sie in vielen Spezialbereichen 
mit Bezug zum Erbrecht „sattelfest“ und liefert viele 
praktische Arbeitshilfen für die konkrete Umsetzung in 
der Praxis. So nehmen etwa angesichts vermehrter 
Erbauseinandersetzungen gerichtliche Teilungsverstei-
gerungen stetig zu.   

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

Referenten

Peter Mock, Dipl.-Rechtspfleger, 
Schriftleiter von VE Vollstreckung 
effektiv und RVG professionell, 
Herausgeber von „Die Praxis der 
Forderungsvollstreckung"

Miles Bäßler, Rechtsanwalt, Fach-
anwalt für Erbrecht, Zertifizierter 
Testamentsvollstrecker (AGT), 
ständiger Autor von EE Erbrecht 
effektiv 

Teilnehmerkreis
Fachanwälte 

Termine
20.01.2023, 12.05.2023   

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 396,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
124,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1160

„Sattelfest auch in Spezialfragen. 

Punkten Sie in der erbrechtlichen 

Beratung mit Praxiswissen, das in keinem Buch steht.“
Peter Mock und Miles Bäßler

1160_ANZ_WEB_Erbrecht.indd   291160_ANZ_WEB_Erbrecht.indd   29 04.11.2022   10:27:5904.11.2022   10:27:59

Referenten 
Peter Mock, Dipl.-Rechtspfleger, 
Schriftleiter von VE Vollstreckung 
effektiv und RVG professionell, 
Herausgeber von „Die Praxis der 
Forderungsvollstreckung"

Miles Bäßler, Rechtsanwalt, Fach-
anwalt für Erbrecht, Zertifizierter 
Testamentsvollstrecker (AGT), 
ständiger Autor von EE Erbrecht 
effektiv 

Teilnehmerkreis 
Rechtsanwälte

Termine 
20.01.2023, 12.05.2023

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr 
bei Einzelbuchung 129,00 €, 
im Abonnement  
(4 Termine in 12 Monaten)  
106,50 € pro Termin 
alle Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1160

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal  
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren  
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe 
sparen Sie 90,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern  
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand  
und -kosten entfallen.

Anmeldung und  
aktuelles Programm  
unter iww.de/s6705

2,5 Stunden nach  
§15 FAO pro Webinar


